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Bei den Tarifverhandlungen am 12. Juli 2019 
haben sich der dbb und die Autobahn GmbH 
des Bundes auf zukunftsfähige Regelungen 
für den Manteltarifvertrag verständigt. Der 
Übergang auf die neue Gesellschaft hat nun 
eine tragfähige Basis. Aufbauend auf dem 
TVöD gibt es viele Verbesserungen für die 
künftigen Beschäftigten. 

Mehr Entgelt
Um einen Anreiz für den Übergang zu schaffen, gibt es schon heute neue Entgelttabellen für die Zeit 
nach dem Übergang. Ohne zu wissen, wie die allgemeine Tarifentwicklung aussieht, wird die ab März 
2020 geltende TVöD-Tabelle für die Autobahn GmbH um 3,5 % bis zur Entgeltgruppe 9c aufgestockt. 
Ab der Entgeltgruppe 10 erfolgt eine Erhöhung um 2 %. Liegt die Erhöhung in der Tarifrunde mit Bund 
und Kommunen im Herbst 2020 oberhalb der jetzt vereinbarten Werte, gibt es diesen Differenzbetrag 
zusätzlich. Ist die Erhöhung im TVöD niedriger, bleibt es bei den höheren Werten.

13. Monatsgehalt, Unternehmensbonus und Wechselzuschlag
Der dbb konnte im Tarifvertrag ein echtes 13. Monatsgehalt durchsetzen. Statt einer anteiligen Jahres-
sonderzahlung gibt es ein volles Gehalt. Zusätzlich gibt es ab 2023 einen Unternehmensbonus mit der 
garantierten Höhe von 10 % auf Basis der Entgeltgruppe 10 Stufe 3. Abhängig von der Erreichung der 
selbstgesetzten Ziele der Autobahn GmbH steigt der Anteil für die Beschäftigten. In der Übergangs-
phase gibt es einen einmaligen Wechselzuschlag zur Autobahn GmbH von 1.500 Euro.

Bessere Eingruppierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Künftig werden Straßenwärterinnen und Straßenwärter und Werkstattbeschäftigte in die Entgelt-
gruppe 6 eingruppiert. Ausgehend von dieser Eckeingruppierung entwickelt sich das System wei-
ter nach oben. Meisterinnen und Meister sowie Technikerinnen und Techniker starten mit der Ent-
geltgruppe 8. Die Eingruppierung der Ingenieurinnen und Ingenieure beginnt mit der Entgeltgruppe  
10. Wichtig ist, dass das System nach oben hin durchlässig ist. Die Eignung und die auszuübende Tä-
tigkeit entscheiden künftig über die Entgeltgruppe. So gibt es echte Gleichwertigkeit unabhängig von 
formalen Kriterien. 

Arbeitszeit
Alle Kolleginnen und Kollegen in den Autobahn-, Straßen-, Fernmeldemeistereien und den Werkstät-
ten haben eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden. 38,5 Stunden haben auch alle im Schicht- 
und Wechselschichtdienst. Die übrigen Beschäftigten haben eine 39 Stundenwoche. Gelöst wurde 
auch das Problem des Dienstes während der Rufbereitschaft. Die Einhaltung der gesetzlichen Ruhe-
zeiten nach einem Sonderdienst führt künftig nicht mehr zu Minusstunden.

Zuschläge, Absicherung bei Berufsunfähigkeit
Die Autobahn GmbH setzt Maßstäbe. Für die Tätigkeit im Gefahrraum 
„Autobahn“ gibt es 60 Euro pro Monat. Bei den Erschwerniszuschlägen gibt 
es künftig monatliche Pauschalregelungen. Beschäftigte im Kolonnen-
dienst erhalten einen pauschalisierten Erschwerniszuschlag von 60 Euro. 
Für Streckenwartinnen und Streckenwarte sowie Straßenmeisterinnen 
und Straßenmeister liegt dieser Zuschlag bei 25 Euro. Für den Winterdienst 
auf der Straße gibt es 60 Euro, für den Winterdienst in den Werkstätten 
15 Euro. Wege- und Zehrgelder werden in einer Außendienstpauschale zu-
sammengefasst. Bis 30 km Entfernung vom Arbeitsort werden 6,50 Euro 
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Mantelregelungen geeint
Verhandlungsdurchbruch!

v.l.n.r.: Siebigteroth (VDStra.), Geyer (dbb), Pieper (ver.di),  
Dannenberg (ver.di), Adler (Die Autobahn GmbH des Bundes)
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer In-
teressen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamt-
lichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrie-
ben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen 
und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der 
kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
trieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner macht-
voll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und setzt, wenn es sein muss, 
Forderungen auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, pra-
xisbezogene Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpfe-
rische Interessenvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

  Ich möchte komba-Mitglied werden. Bitte senden Sie mir einen 
 Mitgliedantrag zu.

  Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und Pflegedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

komba gewerkschaft, Tarifkoordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns  
erteilten Auftrag zu erfüllen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Es erfolgt  
keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die Daten, wenn sie 
für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
ist: komba gewerkschaft e.V., Friedrichstraße 170, 10117 Berlin. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter der E-Mail: bund@komba.de. Informationen 
über Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.komba.de/
metanavigation-bund/datenschutzerklaerung.html  

Bestellung weiterer Informationen

Tagespauschale und ab 30 km 8,50 Euro Tagespauschale gezahlt. Erfüllt wird auch eine unserer Kern-
forderungen nach einer betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung. Bis zum Übergang werden die 
Tarifparteien die Weichen für die Absicherung der Beschäftigten stellen.

Nachwuchskräfte
Auch bei den Auszubildenden und Studierenden wurde in die Zukunft gedacht. Die Werte der Ausbil-
dungsentgelte werden erhöht und liegen zwischen 1.060 Euro und 1.220 Euro. Studierende erhalten 
1.300 Euro. Danach erfolgt wie bei den anderen Beschäftigten die Ankopplung an den TVöD im Wege 
eines vereinbarten Günstigkeitsvergleichs.

Bewertung und Ausblick
„Die Einigung zum Manteltarifvertrag stellt eine sehr gute Entscheidungsgrundlage für alle Kolle-
ginnen und Kollegen dar, die sich entschließen, zur Autobahn GmbH zu wechseln. Die Autobahn GmbH 
ist in vielen Fragen schon weiter und moderner als andere Arbeitgeber.“, so Volker Geyer, Verhand-
lungsführer und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb. „Diese Tarifeinigung ist deshalb so wichtig, weil 
sie den Weg in die Zukunft bereitet. Sie betrifft nicht nur die Beschäftigten, die von den Ländern kom-
men, sondern alle künftigen Kolleginnen und Kollegen“, sagte Hermann-Josef Siebigteroth, Mitglied 
der Geschäftsführung der dbb Bundestarifkommission und Bundesvorsitzender der VDStra., nach den 
Verhandlungen.

Jetzt fehlt noch der letzte Baustein. Dieser betrifft die Frage, wie der Übergang der Beschäftigten von 
der alten Tarifwelt in die neue Tarifwelt gestaltet wird. Dazu verhandeln Gewerkschaften und Arbeit-
geber im Sommer einen Überleitungs-Tarifvertrag.


